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Ein Vabanque-Spiel?
Zwischen „griechischer Budgetierung“ und Berliner Rationierung: Die 
Neubewertung der Sachkosten in den DRG wird zu heftigen Veränderungen
 führen. Kliniken werden versuchen, den durch die Übervergütungsregelung 
ausgelösten Kostendruck über harte Preisverhandlungen auf die Industrie 
abzuwälzen, mit Personalabbau reagieren oder verstärkt Billigprodukte einkaufen. 
Ein Kommentar zur Sachkosten-Übervergütung.

Von Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Der gesetzliche Auftrag (§ 17b Absatz 
1 Satz 6 KHG) zur Korrektur der Ver-
gütung von Fallpauschalen mit ho-
hen Sachkosten basiert auf der An-
nahme, dass erstens eine systemati-
sche Übervergütung der Sachkosten-
anteile vorliegt und dadurch zweitens
möglicherweise Fehlanreize ausgelöst 
werden, die zu sachlich unangemesse-
nen Mengenausweitungen führen. 

Das Vorliegen einer systemati-
schen Übervergütung wird begrün-
det durch zwei Überlegungen: Dies 
ist einerseits die Annahme, es gäbe 
einen generellen Trend zur Verringe-
rung des Preisniveaus für Medizin-
produkte, belegt durch das Konzept 
der Lebenszykluskurve. Andererseits
wird erklärt, die aktuelle Kohorte der
Kalkulationskrankenhäuser sei nicht 
repräsentativ, weil Krankenhäuser pri-
vater Gesundheitsketten nicht ver- 
treten seien. Diese aber könnten durch 
Marktmacht im Einkauf zu erheb-
lich günstigeren Preisen beschaffen.
Daraus resultiere eine nicht sachge-
rechte Vergütungskalkulation, die es 
zu korrigieren gelte. 

Fakt ist, dass in einem Vergütungs-
system mit administrierten Preisen,
wie im deutschen DRG-System, die
Möglichkeiten zum Erzielen von Ge-

winnen und betriebswirtschaftlich mo-
bilisierbaren Rationalisierungseffek-
ten im Wesentlichen in der Beschaf-
fungspolitik eines Krankenhauses lie-
gen. Vergleichsweise teure Produkte
mit hoher Funktionalität ermögli-
chen eine präzisere Handhabe und
damit höhere medizinische Qualität
sowie verbessertes Patientenbefinden
(Outcome). Durch den Einsatz sol-
cher Produkte lässt sich zum Beispiel
die OP-Belegungszeit reduzieren und 
die Umlaufzeit für Instrumente in der 
ZSVA verkürzen. Diese Zeiteinspa-
rungen lassen sich medizinisch und 
ökonomisch nutzen.

Der Kalkulationsansatz

Der Ansatz des InEK zum Abbau der 
Übervergütung von Sachkosten zielt 
auf eine Veränderung der DRG-Vergü-
tungssystematik, indem eine „syste-
matische“ Umverteilung von Sach-
kosten zu Personal- und Infrastruktur- 
kosten erfolgt. Es findet also keine
einzelfallbezogene Analyse statt, 
sondern es wird das generelle Vorlie-
gen einer Übervergütung unterstellt. 
Begründet wird dies durch die He-
belwirkung des Landesbasisfallwer-
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tes, der über der Bezugsgröße liegt. 
Das heißt, die tatsächliche Vergütung 
liegt über den mittleren Kosten. Die-
se Hebelwirkung, die grundsätzlich 
für alle Kostenarten (also auch für 
Personal- und Infrastrukturkosten) 
gilt, ist aber kein Zeichen von Über-
vergütung, sondern eine Kalkulati-
onssystematik, die Krankenhäuser da-
zu anreizt, besser als der Durchschnitt 
zu sein und durch intelligente Inves-
tition in Medizinprodukte Prozesse 
zu optimieren, Kosten zu senken und 
Gewinne zu erzielen, um Investitio-
nen zur Qualitätssicherung zu finan-
zieren. 

Mit der Einführung der Überver-
gütungsregelung werden die Möglich-
keiten, Gewinne zu erzielen, insbeson-
dere bei Krankenhäusern mit hohen 
Vorhaltekosten (zum Beispiel Kathe-
ter-Labore, zentrale Notfallaufnahme, 
Hybrid-OP), spürbar eingeschränkt.

Die Konsequenzen

n Eine flächendeckende Reduzierung 
der Übervergütungsregel führt tenden-
ziell zu einer regelhaften Beschaffung 
von „End-of-Pipe“-Technologien; das 
heißt, innovative Produkte kommen 
mangels Finanzierungsmöglichkeit 
nicht mehr zum Einsatz.
n Auch Produkte, deren Einsatz zwar 
mit höheren Beschaffungskosten ver-
bunden ist, aber zu Prozessverbesse-
rungseffekten führt, werden weniger 
oft eingesetzt werden. 
n Eine besondere Gefahr ist darin zu 
sehen, dass der niedrigste am Markt 
anzutreffende Preis für ein Medizin-
produkt zur Kalkulationsgrundlage 
gemacht wird. Diese Praxis für die 
Festlegung der Höhe eines Sachmittel-
budgets (auch „griechische Budgetie-
rung“ genannt) unterstellt, dass Basis-
funktionalität und Basisqualität eines 
Billigprodukts ausreichend sind. 
n Durch die Übervergütungsregel wer-
den auch die Themen „Reparatur von 
OP-Instrumentarien“ und „Wiederauf-
bereitung von Einmalprodukten“ als 
Quellen der Kostensenkung neu belebt. 
n Wenn der ökonomische Druck auf 
die Refinanzierbarkeit innovativer 
Medizinprodukte zunimmt, ist zu 
befürchten, dass prozessoptimieren-
de und den Patientennutzen verbes-

sernde Produkte aus Kostengründen 
weniger häufig eingesetzt werden, 
wodurch Rationierungseffekte eintre-
ten könnten. 
n Krankenhäuser, die bisher sachkos-
tenintensive Eingriffe aus deutlich 
ökonomischer Motivation durchge-
führt haben, werden genau kalkulie-
ren müssen, inwieweit die mit niedri-
geren Deckungsbeiträgen verbundenen 
Korrekturen bei den Sachkosten aus-
reichen, bei begrenzter Eingriffszahl 
die hohen Vorhaltekosten zu refinan-
zieren. Hier ist ein Konzentrationspro-
zess zu erwarten, der einerseits versor-
gungsstrukturelle Effekte auslöst, an- 
dererseits aber auch mit einer Verbes-
serung der Eingriffsqualität einherge-
hen kann.

Die Konsequenzen der Neubewer-
tung des medizinischen Sachbedarfs 
bei sachkostenlastigen Leistungen 
sind im Hinblick auf die Einkaufs- 
und Personalentscheidungen eines 
Krankenhauses umstritten. Es steht 
zu befürchten, dass die Absenkung 
des Kalkulationssatzes für Sachkos-
ten mittelfristig zu einer spürbaren 
Reduktion des DRG-Ertrags von Ma-
ximalversorgern, Spezialkliniken und 
insbesondere in den innovativen Häu-
sern führen wird. 

Die Reaktionsmöglichkeiten der 
Krankenhäuser sind unterschiedlich: 
Sie reichen von einer mit Qualitäts-
einbußen sowie Patientenrisiken ver-
bundenen preisorientierten Einkaufs-
politik bis hin zu Personalabbau und 
versteckter Rationierung. 

Das neue InEK-Sachkostenkonzept 
ist ordnungspolitisch nur dann ziel-
führend, wenn gleichzeitig korrespon-
dierende Regeln etabliert werden, die 
klarmachen, wie Innovationen zeitnah 
in das System kommen, welche An-
reize für wirtschaftliches Verhalten 
bestehen und wie sichergestellt wird, 
dass die Länder die entstehende Selbst-
finanzierungslücke durch Investitions-
finanzierung in ausreichender Höhe 
decken. Weiterhin muss die Kalku-
lationsmethodik angepasst werden 
in den Leistungsbereichen, in denen 
nachweislich eine deutliche Unterfi-
nanzierung existiert; dies betrifft die 
Finanzierung von Innovationen, den 
Bereich der Extremkostenfälle, die 
Notfallversorgung und die Weiterbil-
dung des ärztlichen Nachwuchses.
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